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Tätigkeitsbericht

Während des Geschäftsjahres 2006 hat uns der Vorstand durch schriftliche und mündliche Berichte über die

Entwicklung des Baufinanzierungsmarkts, die Wettbewerbssituation im Markt für die Vermittlung von privaten

Baufinanzierungen, die Geschäftslage und -entwicklung der Gesellschaft, deren Rentabilität sowie die Unternehmens-

planung für das Jahr 2007 unterrichtet. 

Bei Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung, wie beispielsweise der Eröffnung von Niederlassungen, war der

Aufsichtsrat frühzeitig eingebunden und in enger Abstimmung mit dem Vorstand beratend tätig. 

Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr sechs Präsenzsitzungen und eine Telefonkonferenz abgehalten.

Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats haben an den Präsenzsitzungen und der Telefonkonferenz teilgenommen.

In den Aufsichtsratssitzungen wurden die Berichte des Vorstandes ausführlich diskutiert und die Entwicklungs-

perspektiven des Unternehmens sowie die Chancen und Risiken der Geschäftssegmente Privatkundengeschäft und

Vermittlergeschäft intensiv erörtert. 

Sofern zu einzelnen Geschäften und Maßnahmen des Vorstandes nach dem Gesetz, nach der Satzung oder nach

der Geschäftsordnung für den Vorstand Entscheidungen des Aufsichtsrats erforderlich waren, hat der

Aufsichtsrat darüber Beschluss gefasst, wie insbesondere bei der Billigung des Jahresabschlusses 2006, bei der

Festlegung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung 2006, zum Corporate Governance Kodex, zur

Fassungsänderung der Satzung hinsichtlich des bedingten Kapitals I und zu wichtigen Kooperationsverträgen. 

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands sorgfältig und regelmäßig überwacht und in diesem

Rahmen die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft und wesentliche Einzelmaßnahmen beratend begleitet. 

Jahres- und Konzernabschluss

Die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 30. Mai 2006

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2006 bestellt und anschließend vom Aufsichtsrat entsprechend beauftragt.

Die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hatte uns im Vorfeld der Hauptversammlung schriftlich

ihre Unabhängigkeit als Abschlussprüfer im Sinne der Ziffer 7.2.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex

bestätigt. Gegenstand der Abschlussprüfung waren der Jahres- und Konzernabschluss der Interhyp AG sowie der

Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2006. Daneben erstreckte sich die Abschlussprüfung

auch auf das vom Vorstand gemäß § 91 Abs. 2 AktG einzurichtende Überwachungssystem. Der Abschlussprüfer hat

den Jahres- und den Konzernabschluss der Interhyp AG unter Einbeziehung der Buchführung sowie den

Lagebericht und den Konzernlagebericht geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk

versehen. Weiterhin stellte der Abschlussprüfer fest, dass der Vorstand die ihm gemäß §91 Abs. 2 AktG obliegenden

Maßnahmen in geeigneter Form getroffen hat. Er hat insbesondere ein angemessenes und den Anforderungen des

Unternehmens entsprechendes Risikomanagementsystem eingerichtet, das nach seiner Konzeption und tatsächlichen

Handhabung geeignet erscheint, den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. 

Die zu prüfenden Unterlagen und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers wurden jedem Aufsichtsratsmitglied

rechtzeitig zugesandt. Die Aufsichtsratsmitglieder haben den Jahres- und Konzernabschluss sowie den

Lagebericht und Konzernlagebericht geprüft und hierüber in der Aufsichtsratssitzung am 16. März 2007 gemeinsam

mit dem Vorstand beraten. Die Abschlussprüfer nahmen an dieser Sitzung des Aufsichtsrats teil und berichteten

über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung.

Die Berichte des Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat zustimmend zur Kenntnis genommen. Das Ergebnis der

eigenen Prüfung entspricht vollständig dem Ergebnis der Abschlussprüfung. Der Aufsichtsrat sieht keinen Anlass,

Einwendungen gegen die Geschäftsführung und die vorgelegten Abschlüsse zu erheben. Daher wurden der vom

Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und der Konzernabschluss der Interhyp AG in der Sitzung des Aufsichtsrats

am 16. März 2007 gebilligt. Der Jahresabschluss der Interhyp AG ist damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands

zur Verwendung des Bilanzgewinns stimmt der Aufsichtsrat zu. 
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Zusammensetzung des Aufsichtsrats und des Vorstands

Im Wege der gerichtlichen Bestellung sind im Januar 2006 Herr Peter Mark Droste und Herr Dr. Roland Folz zu

Mitgliedern des Aufsichtrats bestellt worden. In der Hauptversammlung am 30. Mai 2006 wurden Herr Peter Mark

Droste und Herr Dr. Roland Folz zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt. Zum 30. November 2006 ist Herr Thomas

Geiger aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Durch gerichtlichen Beschluss vom 1. Dezember 2006 wurde Herr

Gunther Strothe zum Aufsichtsratsmitglied bestellt.

Im Vorstand hat es keine personellen Veränderungen gegeben.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Interhyp AG für ihren

erfolgreichen Einsatz und die geleistete Arbeit im Geschäftsjahr 2006.

Peter Mark Droste

Vorsitzender des Aufsichtsrats

März 2007




